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allein wahre. Nirgends trifft man eine Spur eines einheitlichen
LehrplanS in den verschiedenen Schulen unseres Kantons. Jeder
macht sich einen eigenen Plan und eine eigene Methode zuweilen
aber auch keines von beiden. Soll der Elementarunterricht bessere

Früchte lragen, so muß die Methode, die sich als die beste erweiSt,
m allen Schulen eingeführt werden, dann müssen aber auch 1) die
Schulbehörden die für konsequente Durchführung nöthigen Mittel
anscharsen; 2) müssen die Schulen besser überwacht werden; 3) die

Bildung der Lehrer für den Elementarunterricht ist besonders zu
berücksichtigen; 4) die Elementarlehrer sind besser zu besolden.

22) „Es wird in vielen Elementarklassen zu wenig auf Ordnung
und Reinlichkeit gehalten, ein Fehler, der um so nachtheiliger wirkt,
da derselbe auch im elterlichen Hause nur zu häufig ist.

23) „ES sehlt sehr oft an einer konsequenten ernsten Disziplin.
24) „Es werden die körperlichen Strafen zu wenig angewendet.

Wenn auch im Allgemeinen diese Strafen nicht zu empfehlen sind,
so werden sie doch zu wenig in Anwendung gebracht bei Fehlern,
welche das innere Leben betreffen wie z. B. Unverschämtheit,
Unredlichkeit, Unwahrheit :c.

25) „Oft mag dem Lehrer gegenüber angehenden Schülern die
nöthige Freundlichkeit mangeln. Wenn man es für nöthig hält,
bei Schülern gleich von Anfang an eine ernste Miene anzunehmen,
so ist dieß dagegen bei den Anfängern gar nicht nöthig. Durch ein
freundliches Benehmen müssen die Kleinen gleich am Anfange für
die Schule gewonnen werden."

Schul-Chronik.

Eidgenossenschaft. Das in Zürich neu zu errichtende
schweizerische Polytechnikum zerfällt laut dem von der Erperten-
kommlssion aufgestellten Reglement in 6 Abtheilungen, wonach als
Hauptstudien betrieben werden sollen:

1) Architektur oder Baukunst;
2) Genie oder Kriegswissenschaften;
3) Mechanik oder Maschinenkunde;
4) Chemie, industrielle und medizinische;
5) Forstkunde; und
6) Staatswissenschaften. Als zu diesen Letztgenannten

gehörend werden speziell bezeichnet: Mathematik, Naturkunde,

Literatur, Geschichte, Nationalökonomie,
Staatsrecht und Pädagogik.

In die jährliche Krstenbcrcchnung (Budget) die sich auf nahezu
Fr. 200,000 beläuft, werden zu den Staatsbeiträgen Fr. 7700 Schulgelder

von den Studierenden veranschlagt, und Fr. 140,000 zur
Anlegung von entsprechenden isammlungen verlangt.
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